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 Veröffentlicht am 30.09.1954

Norm

AngG §1 I

Rechtssatz

a) Die Arbeit eines kaufmännischen Angestellten unterscheidet sich von der eines gewerblichen Arbeitnehmers

dadurch, daß die gedankliche, geistige Arbeit die mechanische, mit der Hand geleistete überwiegt; dabei ist der

Verkehrsauffassung ein entscheidendes Gewicht beizumessen.

b) Das Wesen einer aus der Tätigkeit eines Handlungsgehilfen und eines gewerblichen Arbeiters zusammengesetzten

Tätigkeit wird durch diejenige Tätigkeit bestimmt, die der Gesamttätigkeit nach ihrer für den Zweck des Betriebes

wesentlichen Erscheinungsform das Gepräge gibt. Auch dabei ist die Verkehrsauffassung zu berücksichtigen.

c) Die Verkehrsauffassung kann insbesondere in einer tariflichen Regelung zum Ausdruck gelangen.
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